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eigenen Mutter tödtete, 212 n. C. Dio Cass. 77, 2.
Spart. Car. 2. Herod. 4, 1 ff. Das Heer gewann
er nun durch Geldvertheilung, ließ alle Anhänger,
Diener und Freunde feines Bruders umbringen
{Spart. Car. 3. Get. G.), darunter den berühmten
Juristen Papinian, und gab sich den unerhörtesten
Grausamkeiten hin. Dann durchzog er in aben¬
teuerlicher Weife die einzelnen Provinzen des
Reiches (213), führte schimpfliche Kriege mit den
Grenzvölkern, gab allen Bewohnern des Reiches
das Bürgerrecht, um die Abgaben vermehren zu
können, ahmte in lächerlicher Weife Alexander den
Gr. nach, raubte und plünderte, wohin er kam,
und bedrückte feine eigenen Unterthanen (Dio Cass.
77, 6 ff.) auf das Furchtbarste, während er die
Regierung des Reiches ferner Mutter überließ.
Bon Europa ging er nach Asien, wo er mehrere
mit Rom verbündete Fürsten verräterisch behan¬
delte und die Parther zu bekämpfen im Sinne
hatte, und darauf nach Aegypten. Hier züchtigte
er die leichtfertigen Alexandriner, die ihre Spott-
sucht an ihm ausgelassen hatten, durch Nieder-
metzelnng einer großen Anzahl Einwohner. Das.
77, 22 ff. Herod. 4, 8 st. Spart. Car. 6. Darauf
bedrohte er die Parther (216) abermals mit Krieg,
sie zogen sich zurück, uud er nannte sich deshalb
Parthicus. ©einer Tollheiten und Thorheiten müde,
ermordete ihn auf dem Marsche der Befehlshaber
der Prätorianer Macrinus am 8. April 217. Dio
Cass. 77, 4 ff. Spart. Car. 7. Nach feiner Coufe-
cration heißt er Antoninus Magnus (vita Ma-
crini 6.).

Caractacus, ein britannischer Fürst, führte einen
unglücklichen Krieg mit den Römern und fiel durch
Verrath der Fürstin Cartismandua in ihre Ge¬
walt. Der Kaiser Claubius ließ ihn nach Rom
bringen und behandelte ihn wegen feines edlen
Freimuths mit Milde, im I. 51 n. C. Tac. ann.
12, 33 ff. hist. 3, 45.

Caralis, Kagulug, j. Cagliari, Stadt am Meer¬
busen und Vorgeb. gl. N. auf der Südküste der
Insel Sardinia, mit einem guten Hafen, von den
Karthagern gebaut, unter den Römern Sitz des
Prätors und mit dem römischen Bürgerrecht be¬
schenkt. Strab. 5, 224.

Carausius, aus einer gallischen Familie der
Menapier, zeichnete sich im Kampfe mit den Ba-
gaudeu (s. d.) im Jahre 285 u. C. aus. Eutr.
9, 21. Da er zugleich mit dem Seewesen vertraut
war, gaben ihm Diocletian und Maximian, die
damaligen Kaiser, den Befehl über eine Flotte,
mit der er die batavifchen und gallischen Küsten
gegen die Angriffe der germanischen Seeräuber
vertheidigen sollte. Dies scheint ihn auf den Ge¬
danken gebracht zu haben, nicht nur Schätze zu
sammeln, sondern auch sich unabhängig zu machen,
und als er deshalb in Verdacht gerieth und Maxi¬
mian ihm nach dem Leben trachtete, segelte er nach
Britannien und ließ sich zum Augustus (287) mit
Hülfe der Flotte und der dort stehenden Soldaten
ausrufen. Eutr. 9, 25. Oros. 7, 25. Eumen. pan.
4, 12. Bei den im römischen Reiche herrschenden
Wirren gewann er Zeit, sich in seiner Herrschaft
durch gute Verwaltung zu befestigen, bis Coustan-
tius, einer der Cäsaren, einen Feldzug gegen ihn
unternahm, aber nichts ausrichtete (Eutr. 9, 22.)
und ihn als Mitregenten anerkennen mußte (292.).
Doch genoß Carausius die durch Thätigkeit und
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Talent errungene Gewalt nur noch kurze Zeit, da
er im I. 293 durch Meuchelmord fiel. Etttr. n. a.
£&amp;gt;. Aur. Vict. Caes. 39.

Carbo f. Papirii, I, 1—4.
Carcer, Ssa^cozy'iQLov. I. Die Gefäuguißstrafe

stand in Athen in alten Zeiten schon auf Nicht¬
bezahlung einer Schuld an dem bestimmten Ter¬
min. Daher verloren viele athenische Bürger
ihre Ehre unb ihre Freiheit, bis Solon einer
solchen Härte bes Gesetzes in allen Privatverhält-
niffen ein Enbe machte (vgl. &amp;amp;vhj, 5.). Nachher
konnten nur noch bie ©taatsfchulbner unb bie
säumigen Staatspächter ohne weiteres Rechts¬
verfahren gebunben unb ins Gefängniß geworfen
werben, wenn ber Rath es für zweckmäßig fanb,
s. Bovlrj, 3. So konnten auch sogar säumige
Trierarchen von ben dnoatoXsig gebunben werben.
In öffentlichen Klagen konnte bemgemäß auch
bie Gefängnisstrafe, wo sie nicht burch bas Ge¬
setz schon geboten war, burch Strafschärfung
(ngogtLfirj^a) hinzugefügt werben (vgl. unter
Miltiades). 'Sonst bürsten Bürger nie gebun¬
ben noch verhaftet werben, wenn nur brei Aubere
berfelben Classe für ben Betreffenben sich ver¬
bürgten. Freilich konnte berselbe auch nur aus
biese Weise in ben Fällen ber anaycoyr], icprjyrj-
oig, svdsL^L s unb tisccyyeXia augenblicklicher
Hast sich entziehen. Das Gefängnißwefen staub
unter ben Eismännern (f. r,EvS £*«), nicht nur in¬
sofern es selbst zur Strafe biente, fouberu auch
insofern in bemfelben bie meisten Leibes- unb
Lebensstrafeu vollzogen würben, befonbers bie
burch Schierling. Häscher waren bie rogorca unb
drj^iöaioL dovloi. — II. Die Hast würbe in
Rom verschieben angewenbet: 1) gegen wider¬
spenstige Hub trotzige Bürger, welche von ben
Magistraten verhaftet würben, 2) gegen zahlungs¬
unfähige Schulbner (f. Nexum), 3) gegen Ber¬
echtige ober Angeklagte, welche von ber Flucht
abgehalten werben sollten, 4) selten als eigentliche
Strafe. In Rom gab es mehrere Staatsgefäng-
niffe. Das älteste war ber carcer Mamertinus
am Capitolium, welches aus mehreren Abtheilun¬
gen bestand, von denen robur (s. g. von den
Eichenplanken) und Tullianum (in welchem die
Catilinarier hingerichtet wurden) mehrmals vor¬
kommen. Ein späteres Gefängniß hieß Lautu-
miae, eigentlich Steinbruch. Außer ber Gefan¬
genschaft in biefen Staatskerkern kannte man auch
Hausarrest mit militärischer Bewachung unb libe-
bera custodia, b. i. freie Hast im Hause eines
angesehenen Bürgers für vornehme Angeklagte.
Eigenthümlich war bie custodia militaris, wo
Verbrecher unb Solbat an eine Kette gefesselt
waren. Scaliger in Manil. p. 418.

Carceres j. Circus unter Roma, 20.
Cardea (Carda), Göttin ber Thürangeln (car-

dines) bei ben Römern, baher Bewacherin bes
Hauses unb Familienlebens. Ihr Fest fiel aus
ben l. Jun. unb war gestiftet von Junius Bru¬
tus. Ov. fast. 6, 101 ff. vgl. Augustin, civ. d.
4, 8. .

Carfulenus, Deeimus, einer ber Legaten
Cäsars im I. 47 im alexanbrinischen Kriege
(Caes. b. Alex. 31.), schloß sich nach Cäsars Tobe
ben Anhängern ber Republik cm unb würbe
Volkstribun im I. 44. Als solcher war er Geg¬
ner bes Antonius (Cie. Phil. 3, 9, 23.), ber ihn


